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An fra C e b e a n t w 0 r tu n g. 

Die .A:atrage d.er Abg. E"l s e r und Genossen, betrefiond Itdie ungerechte 

i':::rtigte BesohlaGnahme eines Plakates, das einen :arid' des Arbciterbetricbs=, 

:;:ates dar Hütte Donawitz an den .Alliierten Rat enthält", wird von Bundesmini= 

;;~cr ~r Justiz Dr. T s 0 ha d e k wie folgt beantwortet J 

"Der von den Herren Anfragestellern erhobene Vorwurf, das Plakat, ent= 

.::~t1tcnd einen Brief d.es A.rbeiterbetl"iebsrates d13r Hütte Det:la.witz an don Alli .. 

iQrton Rat. sei ungorechtfertigt besohlagnahmt worden und es lägG für diese 

::'':;cBchlagnahme keinerlei gesetzliche ~rundlagc vor, ist unzutroffend. Die :Soha~p= 

tung, daß auf österreichischem Territorium Kriegsvorbereitungeil gotroffen wur­

-ion, ist t .. lIoh und an sich, aber insbesondere im ZusalD!ilenhalto mit dem Ill.L1.a.lt 

d~~ von demselben Beschuldigten zur glei~ Zeit und sm 51cichon Orto verbrei= 

~o·ten Drucltschrift, enthaltend oil1ßn Brief des Arbeitorbetriebsratos der Hütte 

D'.:.na.witz an dio östorroichische Regierung, gooignot_ dio Öffentlichkeit zu be= 

,~~higon und die öffentliche Meinung dos Auslandes über die Verhältnisse im 

I:lland in ungünstigom Sinne zu beeinflußen. 

Der Inhalt der beschlagnahmten Druckschrift erfüllt somit den Tatbe= 

~tand dor §§ 308, 310/2 StG. Die Staatsanwaltschaft Leohen ist daher dom in 

d,~r österl"oichischen Strafprozeßordnung verankorten Lega1itätsprinzip folJend 

1,;:.'lichtgcmäß eingQschritten. Die Büschlagnanme solbst ist in den Bestimmungon 

J.c:r §§ 98. 143 &tPO. und ;8 PreBgesetz bCgl'ündet. 

Ich kann daher die an mioh gerichtoto Anfra.ge nur dahing~hond beantwol';:: 

ton, daß lch keinon Anlaß habe, die zuständigo Staatsanwaltsohaft anzuweison, 

d~n Antrag auf BeSChlagnahme des Plakates, enthaltend einan Brief des Arbeiter= 

betriebsrates der Hütte Donawitz an den Alliierten Hat, zurückzuzidhen und die 

l' Grfolgung oinzustellen. 

Da oa sich bei der gegenständlichon Boschlagl~hme nicht um oine ungo= 

: . .'~ohtfortigto gehandelt hat, sehe ich mich auch nicht veranlaßt, don Staats=: 

,;i:maltschafton eine 'Weisung in dom von den Horron Anf'ragosto11 rn gewünschten 

Ginno zu ertoilen." 
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